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§ 1  UrhG Grundsatz

Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für 
ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes.

§ 2 UrhG  Geschützte Werke

(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissen schaft und Kunst 
gehören insbesondere: 

1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Compute rprogramme;
2. Werke der Musik;
3. pantomimische Werke einschließlich der Werke der  Tanzkunst;
4. Werke der bildenden Künste einschließlich der We rke der Bau-

kunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher  Werke;
5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähn lich wie Lichtbild-

werke geschaffen werden;
6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke ge-

schaffen werden;
7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technische r Art, wie

Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und p lastische 
Darstellungen. 

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönl iche geistige 
Schöpfungen . 



Das Werk und sein Schutz

� „Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur 
persönliche geistige Schöpfungen.“ § 2 Abs. 2 UrhG

� Kreativer Inhalt als Ansatzpunkt

� Schutz durch Bestimmungen des UrhG

� Kein Schutz für „gemeinfreie“ Werke

� Territorialitätsprinzip (Inländergrundsatz)   =    
Art. 5 Berner Übereinkunft RBÜ





Rechtsgrundlage

Richtlinie 2001/29/EG des 
Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 22. Mai 2001 
zur Harmonisierung bestimmter 

Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der 

Informationsgesellschaft 

Amtsblatt EG Nr. L 167 vom 22/06/2001 S. 0010 - 0019



Gesetz zur Änderung des Urheberrechts in der 
Informationsgesellschaft (BGBl I 2003,1774)

� Kopierrecht
� Elektronische Archive
� Vorübergehende Vervielfältigungen
� Öffentliche Wiedergabe
� Öffentliche Zugänglichmachung allgemein
� - für Unterricht und Forschung
� Technische Schutzmaßnahmen
� Bildkataloge
� Amtliche Werke
� Behinderte
� Pressespiegel



Gesetz zur Änderung des Urheberrechts in der 
Informationsgesellschaft (BGBl I 2003,1774)

�

�

�

� Öffentliche Wiedergabe
� Öffentliche Zugänglichmachung
�

�

�

�

�

�



Rechtsgrundlage: Richtlinie 2001/29/EG

Artikel 3 Recht der öffentlichen Wiedergabe von 
Werken und Recht der öffentlichen Zugänglich-
machung sonstiger Schutzgegenstände

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass den Urhebern 
das ausschließliche Recht zusteht, die drahtgebun-
dene oder drahtlose öffentliche Wiedergabe ihrer 
Werke einschließlich der öffentlichen Zugänglich-
machung der Werke in der Weise, dass sie Mit-
gliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten 
ihrer Wahl zugänglich sind, zu erlauben oder zu 
verbieten....



Öffentliche Wiedergabe § 15 UrhG

...
(2) Der Urheber hat ferner das ausschließliche Rech t, sein Werk in unkörper-
licher Form öffentlich wiederzugeben (Recht der öffe ntlichen Wiedergabe). 
Das Recht der öffentlichen Wiedergabe umfaßt insbes ondere

1. das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19),
2. das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19 a),
3. das Senderecht (§ 20),
4. das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträg er (§ 21 ),
5. das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und v on öffentlicher 

Zugänglichmachung (§ 22).

(3) Die Wiedergabe eines Werkes ist öffentlich , wenn sie für eine Mehrzahl von 
Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Zur Öf fentlichkeit gehört jeder , der 
nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Person-
en, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmb ar oder zugänglich ge-
macht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist.



Auswirkungen 

� Begriff „Öffentlichkeit“ ist neu definiert

� Mehrzahl von Personen ist erforderlich 

� „Jeder“ ist Angehöriger der Öffentlichkeit -

� außer man ist „persönlich verbunden“

� bessere Formulierung, keine Inhaltsänderung

� je mehr Leute, desto weniger Verbundenheit

� Vergütungspflicht gemäß § 52 beachten



„Öffentliche Wiedergabe“ ?

Betrifft: 
� Dichterlesung
� Musikdarbietung (auch Hintergrund)
� Video-/Filmvorführung in Bibliothek

Betrifft nicht:
� Computerarbeitsplatz
� Präsenznutzung
� Schulunterricht





Rechtsgrundlage: Richtlinie 2001/29/EG

Artikel 3 Recht der öffentlichen Wiedergabe von 
Werken und Recht der öffentlichen Zugänglich-
machung sonstiger Schutzgegenstände

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass den Urhebern 
das ausschließliche Recht zusteht, die drahtgebun-
dene oder drahtlose öffentliche Wiedergabe ihrer 
Werke einschließlich der öffentlichen Zugänglich-
machung der Werke in der Weise, dass sie Mit-
gliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten 
ihrer Wahl zugänglich sind, zu erlauben oder zu 
verbieten....



Öffentliche Zugänglichmachung

§ 19 a UrhG

Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist da s Recht, das Werk 

drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in e iner Weise zu-

gänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentli chkeit von Orten 

und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist.



Auswirkungen 

� Neues Recht des Urhebers
� betrifft Internet
� aber nicht Präsenznutzung in Bibliothek
� richtet sich an Betreiber von Servern
� führt zu Problemen in Bibliotheken bei:

� fremdem Werk auf eigenem Server
� nicht lizenzierten Werken (z.B. Geschenk, 

Pflichtexemplar)
� Kataloganreicherung



Bildkataloge

§ 58 UrhG
Werke in Ausstellungen, öffentlichem Verkauf und öf fentlich 
zugänglichen Einrichtungen

(1) Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglich-
machung von öffentlich ausgestellten oder zur öffent lichen Ausstellung 
oder zum öffentlichen Verkauf bestimmten Werken der  bildenden Künste 
und Lichtbildwerken durch den Veranstalter zur Werb ung, soweit dies zur 
Förderung der Veranstaltung erforderlich ist.

(2) Zulässig ist ferner die Vervielfältigung und Ve rbreitung der in Absatz 1 
genannten Werke in Verzeichnissen, die von öffentli ch zugänglichen 
Bibliotheken, Bildungseinrichtungen oder Museen in inhaltlichem und 
zeitlichem Zusammenhang mit einer Ausstellung oder zur Dokumentation 
von Beständen herausgegeben werden und mit denen ke in eigenständiger 
Erwerbszweck verfolgt wird.



Auswirkungen für Bibliotheken

Voraussetzungen:

� Kunstwerke

� Photo

� Bibliothek, Artothek, Mediathek

� Bestandsdokumentation

� kein Erwerbszweck

� aber: kein Online-Katalog über Internet



Kein Online-Katalog !!!

§ 58 UrhG
Werke in Ausstellungen, öffentlichem Verkauf und öf fentlich 
zugänglichen Einrichtungen

(1) Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugän glich-
machung von öffentlich ausgestellten oder zur öffentlichen Ausstellung 
oder zum öffentlichen Verkauf bestimmten Werken der  bildenden Künste 
und Lichtbildwerken durch den Veranstalter zur Werb ung, soweit dies zur 
Förderung der Veranstaltung erforderlich ist.

(2) Zulässig ist ferner die Vervielfältigung und Verbreitung der in Absatz 1 
genannten Werke in Verzeichnissen, die von öffentli ch zugänglichen 
Bibliotheken, Bildungseinrichtungen oder Museen in inhaltlichem und 
zeitlichem Zusammenhang mit einer Ausstellung oder zur Dokumentation 
von Beständen herausgegeben werden und mit denen ke in eigenständiger 
Erwerbszweck verfolgt wird.



Vereinbarung DBV-Börsenverein



Gestattet:

� Titelblatt (d.h. Innentitel, nicht Buchcover)
� Inhaltsverzeichnis 
� Tabellenverzeichnis 
� Abbildungsverzeichnis 
� Literaturverzeichnis 
� Sachregister 
� Personenregister 
� Ortsregister
� Umschlags- und Klappentext.







Für DBV-Mitglieder gestattet:

� Buchcover im Katalog
� Abbildung im Katalog
� Rechtsgrundlage Vertrag DBV-VG BildKunst
� Testphase 2 Jahre
� Vergütung 2000,- Euro
� Ansonsten gilt: Jede weitere Verwendung 

fremder Bilder ist genehmigungspflichtig



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


